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Art 246 
Informationspflichten beim Verbrauchervertrag 

Art 246 
Informationspflichten beim Verbrauchervertrag 

 

(1) Der Unternehmer ist, sofern sich diese Informationen nicht aus den 
Umständen ergeben, nach § 312a Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
verpflichtet, dem Verbraucher vor Abgabe von dessen Vertragserklärung 
folgende Informationen in klarer und verständlicher Weise zur Verfügung zu 
stellen: 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in 
dem für den Datenträger und die Waren oder Dienstleistungen 
angemessenen Umfang, 

[…] 

(1) Der Unternehmer ist, sofern sich diese Informationen nicht aus den 
Umständen ergeben, nach § 312a Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
verpflichtet, dem Verbraucher vor Abgabe von dessen Vertragserklärung 
folgende Informationen in klarer und verständlicher Weise zur Verfügung zu 
stellen: 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in 
dem für den Datenträger und die Waren oder Dienstleistungen angemessenen 
Umfang, wobei als wesentliche Eigenschaft auch die Mindestlebensdauer 
gilt, 

[…] 

 

Art 246a 
Informationspflichten bei außerhalb von Geschäftsräumen 

geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen mit 
Ausnahme von Verträgen über Finanzdienstleistungen 

Art 246a 
Informationspflichten bei außerhalb von Geschäftsräumen 

geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen mit 
Ausnahme von Verträgen über Finanzdienstleistungen 

 

§ 1 Informationspflichten 

(1) Der Unternehmer ist nach § 312d Absatz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs verpflichtet, dem Verbraucher folgende Informationen zur 
Verfügung zu stellen: 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in 
dem für das Kommunikationsmittel und für die Waren und Dienstleistungen 
angemessenen Umfang, wobei als wesentliche Eigenschaft auch die 
Mindestlebensdauer gilt 

[…] 

§ 1 Informationspflichten 

(1) Der Unternehmer ist nach § 312d Absatz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs verpflichtet, dem Verbraucher folgende Informationen zur 
Verfügung zu stellen: 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in 
dem für das Kommunikationsmittel und für die Waren und Dienstleistungen 
angemessenen Umfang,  

[…] 

 


